
Entgrenzung des Rechts

Seılt der zweıten Häilfte des 20. Jahrhunderts dringt 1ın Europa EA\W.(6= b7zw.
Recht 1ın die bıslang eiıfersüchtig verteidigten nationalstaatlichen Rechtsräume eın
und verlangt, befolgt werden. Der mafßgebliche Gesetzgeber SItzt nıcht mehr 1ın
Athen, Berlin oder Wılna, sondern 1n Straßburg (mıt Brüssel als Exekutive). Er
zwıngt in rascher Folge dazu, natıonales Recht anzugleichen, etwa die Gleichstel-
lung der Geschlechter herbeizuführen, Bahn, OStT un trommarkt privatısıeren
oder Subventionen abzubauen. Hıer sınd weder die Inhalte solchen Rechts be-
urteılen och Vor- W1€e Nachteile abzuwägen; oilt wahrzunehmen, da{fß der Staa-
tenbund der der natıonalstaatliıchen Gesetzgebungshoheıit Regelungsbereiche
entzieht.

Fundamentalrechte des EU-Vertrags W1e€e die Nıederlassungs- un: Dienstlei-
stungsfreıiheıit verändern die rechtliche Landschaft erheblich. Beide Freiheiten
zwıngen dazu, bıslang nationalstaatlıche, eigenrechtlich yeschlossene Räume An
gehörıgen anderer U-Staaten öffnen. art eın Nıchtdeutscher, eın och ak-
tueller Streıitfall, Notar 1ın der Bundesrepublik Deutschland werden? der Auf
Weltebene sıch das UN-Kaufrecht VO 1 Aprıl 1980 durch Mehr als /
Staaten haben dieses UÜbereinkommen ratifizıert, un!: dıe meılisten haben ın natı1o0-
nales Recht überführt. UN-Kaufrecht regelt heute fast alle Exportgeschäfte und
rund 8 () Prozent der Importe. A VZSHg soll I1a  = des „europäischen (semeı1n-
wohls“ nıcht „borniert“ jeder natıonalstaatlichen Gesetzgebungskompetenz
testhalten, doch 1st gerade auch 1m Blick auf das Gemeinwohl Iragen, ob und
W alllı das Subsıdiarıtätsprinz1ıp nıcht eıner Entgrenzung Einhalt gebieten hat
Und welche Loyalıtät gegenüber dem Auftenthaltsstaat dartf VO  e solchen JDr
SCIN werden? Welche Teilnahme natıonalen Problemen können S1€, soll-
ten S1E aufbringen? der 1st einem solchen Frager bereıts vorzuwerfen, engstirnıg
natıonal denken, da tortan die Loyalıtät L1U eben gegenüber der oder den
Vereinten Natıonen bestehe?

Di1e räumliche Entgrenzung schuf auch NEUEC Akteure: Rechtsanwälte bıs
996 tür einen Oberlandesgerichtsbezirk zugelassen. In jenem Jahr hob der bundes-
deutsche Gesetzgeber diese Zulassungsbeschränkung auf sofort WAar CS erlaubt,
überregionale un _staatlıche Soz1ietäten gründen. Zusammenschlüsse zwiıischen
deutschen, britischen un! US-amerikanischen Kanzleien kamen zustande, 1ın einem
Fall mI1t eLtwa DA Anwiälten, 30 Buros und einem Umsatz VO etwa E Miılliarden
UuUro 1mM Jahr 000/01 IDIG zunehmende weltweite Vernetzung und der steigende
Handel begünstıgen, ordern un:! rechtfertigen eıne solche Entwicklung. Allerdings
1st auch sehen, dafß solche 1m weltweıten Verbund handelnden Anwaltstirmen
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mittlerweise Recht schaffen und indirekt dıe natiıonale W1€ internationale Rechtsent-
wicklung TCHETNN Falls diese Berater für eın Vertragswerk eın gyünstiges natıonales
oder iınternationales Recht tinden, „erfinden“ S1Ce er ZUguUuNstEN der Mandanten.

Mıt der Entgrenzung 1St allerdings auch eıne bislang oft verwehrte Freiheit eNTt-

standen, 7wischen Rechtsordnungen wählen können. Als 2006 eınem schwäbhi-
schen Automobilzuliefererbetrieb eın Insolvenzverfahren drohte, ZWaANSCH ıh
se1ıne iınternatiıonalen Gläubiger, dieses Insolvenzverfahren ach englıischem Recht
durchzuführen bıetet dieses doch den Gläubigern mehr Möglıchkeiten als das
bundesdeutsche. Der Inhaber des Betriebs o1ng darauf eın und verlegte deshalb kur-
zerhand den Ö1t7 se1nNes Unternehmens nach England. Nun 1st der Wettbewerb Z7W1-
schen den Rechtsordnungen alt WwW1€ das Recht, und oft sıch der ökonomisch
stärkere Wettbewerber durch Wıe könnte InNnan ıhm stärkere Grenzen setzen”?

1ıne Entgrenzung Zanz anderer Art macht sıch dort schleichend breıt, einıge
Rıchter vertragliche Elemente 1ın das Stratvertahren einführen, das bıslang 1ne hohe1t-
lıche Veranstaltung 1St. Zeıtnot, Überlastung der Gerichte und der Blick auf die Oöko-
nomiıschen Kosten der Beweiserhebung scheinen solcher AÄnderung berechtigen.
Man spricht VO „Deal VOLI Gericht“: Die Strafe wiırd VOT Gericht ausgehandelt,
ein laufendes Vertfahren abzukürzen oder Eerst Sal nıcht statttinden lassen. Wer gC-
steht, erhält das Urteil schnell un mıi1t nıedriger Strafe. Ob der Beschuldigte wirklich
der Täter WAaLl, wırd nıcht mehr VO Richter ertforscht und aufgeklärt. Wer nıcht gC-
steht, veranla{t eın langwieriges teures Verfahren, zudem wırd dıe Strafe höher se1n.
och stehen orofße Teıle der Richterschaft eınem solchen Verfahren skeptisch bıs ab-
ehnend gegenüber. Denn W1€e fre1 1St der Beschuldigte ın einem solchen Handel, unı
W1€e steht se1n Recht auf Gehör, 11UT auf 7wel Werte verweısen?

1ıne letzte Entgrenzung betrittft die Aufhebung VO  — Strafrahmen:; S1e sıgnalısıeren
mMI1t iıhrer jeweıligen Ööhe die Wertvorstellungen eıner politischen Gemeinschaft.
Wer 1in Zeıten des Umbruchs, 1n dem WIr uns befinden, eıne immer höhere Strate für
eın Delikt tordert, kommt 1n dıe ähe des „lebenslang“, das für Mord verhängt
wırd Als 1mM Jahr 2007 Jugendliche eınen anderen sexuell mißhandelt hatten, mu{ßs-
ten ST sıch eingestehen, da{fß die trafe, die S1€e sıch bereıts ZUSCZOYCN hatten, nıcht
viel „lebenslang“ lag Sıe rechneten damıt, da das Opfer die Täter be] der Po-
lı7e1 anzeıgen würde. Warum also sollten S1E dies nıcht durch Mord verhindern,
doch die Stratrahmen beıider Delikte nıcht mehr weıt auseinanderlagen? Der Mord
yeschah. Wer ımmer höhere Straten fordert, baut Hemmschwellen ab un: riskiert
die Tötung, die verhindern wollte.

Diese Entgrenzungen sınd eıne Tatsache. S1e zeıgen, da sıch das Recht, das INa

1mM Vergleich den sittlichen Ansıchten für stabıler hıelt, vieltfach äandert. uch
deswegen 1sSt eıne sıttlıch verantworteite Rechtspolitik weıterhin unerläßlich. Sorg-
taltıg wırd S1€ dıe ohe der traten abstımmen, FEtfizienz nıcht der Gerechtigkeıit
vorziehen, Rechtssetzung den 2711 legıtımıerten Instıtutionen vorbehalten un auf
Subsidiarıtät achten. Norbert Brieskorn SJ


